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operat ive Überprüfungsmaßnahmen wird festgestel l t ,  daß 
sich diese Person unter Alkoholeinf luß stehend in einer 
Gaststätte gegenüber einem unbest immten Personenkreis 
zur Tei lnahme an einer Zusammenrottung äußerte. Eine Zu
sammenrottung war jedoch niemals geplant.  Die Person hatte 
sich ledigl ich in dieser Runde geäußert,  um sich interes
sant zu machen.

Der nach den pol i t isch-operat iven Erkenntnissen des MfS zur 

Person und zum Sachverhalt  unter den konkreten pol i t isch-opera

t iven Lagebedingungen vorl iegende Hinweis auf das Vorl iegen 

einer Gefahr berecht igte und verpf l ichtete die erforderl ichen 

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr auf der Grundlage des VP-Ge- 

setzes zu treffen.

3.2.2. Zur Abgrenzung der Befugnisregelungen des VP-Gesetze3 

von strafprozessualen Maßnahmen der Verdachtshinweis

prüfung und sich hieraus ergebende Konsequenzen für die 

Gestal tung der pol i t isch-operat iven Arbeit  der Untersu- .  

chungsorgane des MfS

Gegenstand der Befugnisregelungen des VP-Gesetzes ist  die Ge

währleistung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit .  Im VP- 

Gesetz ’werden die einzelnen Handlungsmögl ichkeiten geregelt ,  

mit  denen in die Rechte und Freiheiten der Bürger eingegri f fen 

werden darf ,  um Gefahren für die öffent l iche Ordnung und Sicher

heit  abwehren zu können und zwar unabhängig davon, ob die Ge

fahren durch ein strafrecht l ich relevantes Handeln,ein anderes 

schuldhaftes Handeln, ein rechtmäßiges Handeln oder durch ein 

Naturereignis verursacht wurden. Das Erfordernis der Abwehr 

der Gefahr und der Erkenntnisstand über diese best immen, 

welche Befugnis in welchem Umfange zur Gefahrenabwehr wahr

genommen werden darf  und muß.


